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Der Sammler.
Eme gemeinnützige Wochenschrift/

für Bund ten.

Sechzehntes Stück.

Etwas über die Gemeinheiten»

Ä^jchis
ist für die Wohlfahrt des Staats gefährliches

lind schädlicher, als die Einschränkung des Eigenthums.

Wo Niemand freie Hände hat, den Gebrauch des Seini-
gen nach seinen Einsichten und Umständen einzurichten^

da geht es in allen Gewerben träge und schläfrig her.
Alle nicht nothwendige, oder zur Erhaltung der allgemein

uen Ordnung nicht unentbehrliche Hindernisse also, wel,

che dem freien Gebrauch des Eigenthums im Wege stehen,

müssen weggeräumt werden, wenn das Land in blühen-

dem Stande, Und das Volk bei Muthe die obliegenden

Geschäfte mit dem gehörigen Fleiße zu betreiben, erhalten

werden soll. Daß die Gemeinheit, wornnttb ich hieb

besonders die Gemeinatzung verstanden haben will, eine der

schädlichsten Einschränkungen des Eigenthums sey, hat

man schon in dem Alterthum eingesehen»

Zwar sind in berschiednen Ländern trèue Wächter
und Vorsteher des Staats über diesen sd wichtigen Punkt
aufmerksam gemacht worden, und sie haben um ein so

schädliches HMderniß der allgemeinen Wohlfarth nach

Möglichkeit aus dem Wege zu räumen alle Mühe ange,

wendet. Nachdem England bereits im vorigen Jahrhun-
dert am ersten eingesehen, daß eiüe solche Benutzung der

Gemeinheiten zum grösten Nachtheil eines Landes gereichet,

à Jahrg. Q und
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und daher durch die weisesten Gesetze die Aufhebung dew

selben erlaubet, ja unter gewissen Bedingungen geboten:
st> hat diese neue und zu unbeschreiblichem Segen der

Engländer ausgeschlagene Einrichtung auch in andern

Staaten und Ländern, als: in Frankreich, in der Schwatz
und auch hin und wieder in Deutschland einen grasen

Beifall gefunden, und verschiedene Polizei und Wirthschafts
verständige Schriftsteller haben sich viele Mühe gegeben,

nicht allein den großen Nutzen vorzustellen, den die Ab-
schaffung der Gemeinheiten und deren Vertheiluug oder

Aufhebung auch in diesen Ländern verschaffen würde,

sondern auch die Art und Weise an die Hand zu geben,

wie dieses, aller Schwierigkeiten und Hindernisse ungeach-

tet, am besten zu bewirken sey. Nirgends aber ist sol,

ches mit mehreren: Nachdruck und Emsigkeit, als in den

Ländern und Staaten des weifen Königes von Preuses

geschehen: Sa bei Aushebung der Gemeinheiten der

vornehmste Gegenstand auf mehrere Beförderung des Wie.

senbaus geht, dieser Absicht aber die eingeführte Früh-
lingsweide auf den Wiesen als ein allgemeines Hinderniß

entgegensteht, als wodurch nicht nur der gegenwärtige

Graswuchs unwirthfchaftlich genutzet, fondern auch die

Wiesen durch Eintrctung des Viehes bei nassem Wetter

beschädiget, durch das frühzeitige Abbeißen des Grases die

jungem Graswurzeln ungemein verletzet, auch zu fernerm

gedeihlichem Wachsthum untüchtig gemacht, und in ihrem

Ertrag gar sehr zurückgefetzt werden auch beiderlei Erfolg
insonderheit im Frühjahr unvermeidlich ist, so wurde m
Preustfchen Landen durch ein Landesherrliches Edickt v. A
1770 befohlen, die zu Aufhebung der Gemeinheiten be,

stellten Commissariat zu bedeuten, daß die Hütungen auf
dm Miefen in dem Frühjahr ohne Ausnahme gänzlich

abgestellt, m dem Herbste hingegen, m AnsehuUg ihres

Ziels,



U l2z

Ziels, also eingeschränkt werden sollen, daß dem Eigen-

thümer die Zeit bleibe, vollständige Nutzung an Heu und

Grummet Oehmd von seiner Wiese zu ziehen; wenn

es aber sumpfige Wiesen sind, die Hüttmg darauf auch

in, Herbste ganz und gar unterlassen werde-

Es wird kein vernünftiger und uneingenommener läng-

nen können, daß die Gemeinheits oder Gemeinatzungs-

aufhebung, wodurch alle einzelne Gemeindsgenossen völlig
auseinandergesetzt, und zum alleinigen Genuß ihres Eigeri-

thums gebracht werden, eine der vollkommensten und

wichtigsten Verbesserungen ist, die in der Landwirthschaft
eines Landes oder einer Gegend kann vorgenommen wer-
den. Hier bleibt nichts übrig, wodurch der freie Gebrauch
des Eigenthums eingeschränkt werden kann. Ein jeder

hat seine eigenen bestimmten Gränzen, die ihm kein ande,

rer, unter was Vorwand es sey, streitig machen, oder

verletzen darf. Seinen Acker kann er besäen, wann und

womit er will; seine Wiese kann er mähen, so bald und
so oft er es gut findet ; er kann sein Vieh auf seinen Gras-
doden weiden oder nicht weiden lassen, wie es ihm beliebt,

und wie ers versteht. Verbessert er seine Wiesen durch

Düngen, Erfrischung, Ansäung guter Grasarten, so ge,

reicht es zu seinem Nutzen, Unterlast ers, so schadet es

seinen Nachbar nichts. Seinen Viehstand zu erhöhen,

mehr Dünger zu bekommen, ist eine Sache die bloß

von ihm abhängt. Findet er für nöthig aus seinen Wie-
sen Aecker, und aus einem Theil der Accker Wiesen zu

machen, so ist Niemand der ihm daran hinderlich seyn

könnte. Kurz ein solcher ist erst ein recht vollkommener

Eigenthümer, und ein im eigentlichen Verstände fr est e r
Mann! S. Krümtz. B. 17. S. 1Z9. f.

Oeksnsmischer
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